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 Veröffentlicht am 09.12.2004

Beachte

Behandlung der Beschwerde vom VwGH abgelehnt Rechtssatz

Der Verlassenschaftskurator in seiner Eigenschaft als zur Vertretung des Nachlasses Berufener wird die von ihm

verlangte Lenkerauskunft in der Regel mangels faktischer Zugri2sgewalt über das im Nachlass be3ndliche Fahrzeug

nicht selbst erteilen können. Ihm steht jedoch ? ebenso wie dem Zulassungsbesitzer - die Möglichkeit o2en, die ihn

nach § 103 Abs 2 und 9 KFG tre2ende P?icht durch Benennung jener Person, die die Auskunft tatsächlich erteilen

kann, zu erfüllen. Diese trifft dann ? in gleicher Weise wie

bei Benennung durch den Zulassungs-besitzer - die Auskunftspflicht.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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